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Für eine werdende Mutter hat Gesundheit einen beson ders hohen Stellenwert. Damit Sie beruflich aktiv b leiben können, wollen wir 
mit Ihnen über Ihren Arbeitsbereich und Arbeitsabla uf sprechen.  Wir beraten Sie entsprechend den gesetzlichen Richt linien und 

unterstützen Sie bei Vorsorgemaßnahmen. 

Verbote  Beispiele 

 Verbot von Arbeiten im Einwirkungsbereich von 
ionisierenden Strahlen  

• Röntgen  
• radioaktive Substanzen 

 Verbot von Arbeiten mit 
gesundheitsschädigenden Substanzen 

• Zytostatika,  
• Xylol,  
• Narkosegase,  
• Formalin,  
• Formaldehyde 

 Verbot von Arbeiten mit erhöhter Infektions- und 
Unfallgefahr 

• Arbeiten mit Blut  (Blutabnahmen, i.v. und s.c. Injektionen, An- und Abschließen von 
Infusionen, BZ – Bestimmung mit Lanzetten)  

• Trotz Tragen der Schutzhandschuhe und verwenden geschlossener Blutbahnsysteme 
verboten. 

• Direkte Kontaktmöglichkeit mit gesichert infektiösen PatientInnen, Fruchtwasser, Sputum 
und Stuhl  

• Einschränkungspflicht von Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im bakteriologischen 
Labor 

 Verbot schwerer körperlicher Arbeit • regelmäßig mehr als 5 kg 
• gelegentlich mehr als 10 kg heben 

 Verbot von Mehrarbeit • maximal 9 Stunden pro Tag 
• maximal 40 Stunden pro Woche (lt. AZG Durchrechnungszeitraum jeweils von Montag bis Sonntag) 

 Verbot von Nachtarbeit  • 22 bis 6 Uhr 
 Verbot von Arbeiten im ständigen Stehen und 
Sitzen 

 

Beratung durch die BetriebsärztInnen! 
Ihre Einsatzmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der a rbeitsplatzbezogenen Mutterschutzevaluierung. 


